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Der Datenschutz und die Weitergabe 
medizinischer Daten an die Versicherer
T. Mattig a, C. Lutzb

Damit ein Versicherer einen Versicherungs-
antrag prüfen oder seine Leistungspflicht in
einem konkreten Fall abklären kann, ist er auf
Informationen und die Mitwirkung des behan-
delnden Arztes* angewiesen. Die Weitergabe 
von medizinischen Daten an die Versicherer ist
jedoch für die Ärzte heikel, handelt es sich hier-
bei doch um besonders schützenswerte Daten im
Sinne des Datenschutzgesetzes (DSG). Zu Recht
fragen sich die Ärzte, ob sie derartige Informa-
tionen überhaupt weitergeben dürfen, und was
mit diesen anschliessend passieren wird. 

Rechtmässige Datenweitergabe

Alle Informationen über den Patienten, welche
der Arzt in Ausübung seiner beruflichen Tätig-
keit erfährt, fallen unter das Arztgeheimnis, d.h.,
grundsätzlich darf der Arzt solche Daten weder
mündlich noch schriftlich an Dritte weiter-
geben. Liegt hingegen ein Rechtfertigungsgrund
vor, sei es, dass die betroffene Person eingewil-
ligt hat, oder dass die Informationsbeschaffung
durch Gesetz gerechtfertigt ist, so ist die Daten-
weitergabe rechtmässig. Die Unfallversicherer
nach Unfallversicherungsgesetz (UVG) haben
eine klare gesetzliche Grundlage für die Infor-
mationsbeschaffung. Dasselbe gilt für die Kran-
kenversicherer nach Krankenversicherungsge-
setz (KVG). Die übrigen Versicherer müssen sich
auf eine Einwilligung der versicherten oder
geschädigten Person stützen. 

Am Beispiel der Krankenversicherung ergibt
dies folgende zwei Varianten: 
1. Der Arzt als Leistungserbringer nach KVG 

ist im Verhältnis zum Krankenversicherer
von seinem Berufsgeheimnis befreit (Art. 42
Abs. 3 und 4 und Art. 57 Abs. 6 KVG) und
untersteht einer gesetzlichen Auskunfts-
pflicht. Dies gilt für die Grundversicherung. 

2. Im Bereich der Zusatzversicherungen muss
der Arzt durch die versicherte Person von der
Schweigepflicht entbunden werden. 

Somit darf und muss der Arzt Informationen an
den UVG-Versicherer, an den KVG-Versicherer
und – falls eine entsprechende Einwilligung
gegeben wurde – auch an die übrigen Versicherer
weiterleiten.

Verhältnismässigkeit
der Datenbearbeitung

Gemäss Datenschutzgesetz muss jede Daten-
bearbeitung verhältnismässig sein. Es dürfen 
nur jene Daten bearbeitet werden, die für die
Erfüllung des bestimmten Zweckes erforderlich
sind, wobei die Persönlichkeitsbeeinträchtigung
möglichst geringzuhalten ist. Liegt eine gültige
Einwilligung des Patienten vor, so ergibt sich 
aus deren Wortlaut der Umfang der Daten, die
rechtmässig verlangt werden können. 

Die privaten UVG-Versicherer und die Suva
müssen sich nicht auf eine Einwilligung berufen.
Sie können gestützt auf das UVG alle für die
Feststellung der Leistungspflicht erforderlichen
Daten einholen. In der Unfallversicherung
herrscht die Untersuchungsmaxime, d.h. der
Sachverhalt ist von Amtes wegen sehr genau 
zu ermitteln. So hat der Unfallversicherer
beispielsweise festzustellen, ob überhaupt ein
Unfallereignis stattgefunden hat, ob Vorzu-
stände zu berücksichtigen sind usw. 

Für die Krankenversicherer gilt die Unter-
suchungsmaxime ebenfalls. Sie dürfen sich auf
der Grundlage des KVG all jene Daten beschaf-
fen, die zur Erfüllung ihrer Aufgabe erforderlich
sind. In diesem Zusammenhang ist immer
wieder daran zu erinnern, dass die Krankenver-
sicherer keine blossen Zahlstellen sind, sondern
sie müssen zuerst ihre Leistungspflicht und ihren
Leistungsumfang überprüfen und in einem zwei-
ten Schritt die Wirksamkeit, Zweckmässigkeit
und Wirtschaftlichkeit der Leistungen.

Behandlung von irrelevanten
oder hochsensiblen Daten

Von Datenschutzseite wird befürchtet, die Versi-
cherer würden sich – zur Verfolgung anderer
Zwecke – in grossen Mengen Daten beschaffen,
die sie für ihre Aufgabenerfüllung gar nicht
benötigen. Dies verstosse gegen das Verhältnis-
mässigkeitsprinzip, wonach bei der Bestellung
von medizinischen Daten immer fein säuberlich
zwischen relevanten und irrelevanten Angaben
getrennt werden müsse. 

Tatsächlich interessieren sich die Versicherer
jedoch nur für jene Informationen, die sie ent-
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weder für die Antragsprüfung oder für die
Schadenerledigung brauchen. Auch ihnen geht
es letztlich darum, jeden überflüssigen admini-
strativen Aufwand zu vermeiden. Im übrigen
stellt sich die Frage, wie ein Versicherer die Rele-
vanz einer Information beurteilen soll, wenn er
diese gar nicht kennt. Jedenfalls müsste er seine
Abklärungen oft mittels umfangreicher Frage-
bögen treffen, was zu einer Aufblähung des Ver-
waltungsapparates führen würde. Auch für die
Ärzteschaft wäre ein solcher Aufwand kaum 
zu bewältigen. Überzogene Forderungen an die
Verhältnismässigkeit sind nicht praxistauglich
und sie führen auch nicht zu einer spürbaren
Verbesserung des Datenschutzes. Vielmehr kann
man einerseits darauf vertrauen, dass der Arzt
keine offensichtlich irrelevanten Daten weiter-
leitet. Andererseits ist der Versicherer gehalten,
ihm zugeschickte Daten zu vernichten, wenn
diese für die Aufgabenerfüllung nicht erforder-
lich sind. 

Bei den Krankenversicherern nach KVG sorgt
der Vertrauensarzt für eine zusätzliche Dimen-
sion des Datenschutzes: Er erfüllt eine eigent-
liche Filterfunktion für «Daten mit einem er-
höhten Schutzbedürfnis». Demgegenüber haben
die Privatversicherer keine Vertrauensärzte, son-
dern sie arbeiten mit beratenden Ärzten zusam-
men. Auch hier können aber hochsensible Daten
ausnahmsweise an den «medizinischen Dienst»
des Versicherers adressiert werden. In aller Regel
ist jedoch eine Zustellung der Informationen an
den Sachbearbeitenden unbedenklich.

Bearbeitung der Patientendaten
durch die Versicherer

Für die Handhabung medizinischer Akten durch
die Versicherer ergeben sich aus dem Daten-
schutzgesetz ebenfalls strenge Auflagen. Wie-
derum ist das Verhältnismässigkeitsprinzip ent-
scheidend: Datenzugriff soll nur haben, wer die
entsprechenden Informationen auch tatsächlich
braucht. Alle Versicherer sehen intern vor, dass
Papier- und elektronische Daten nur einem be-
schränkten Personenkreis zur Verfügung stehen.

Für Daten in Papierform wird dies vor allem
erreicht, indem die Fälle einzelnen Sachbearbei-
tenden zugeteilt werden und das Archiv nicht
allgemein zugänglich ist. Die elektronischen
Zugriffe werden für die verschiedenen Daten-
sammlungen unterschiedlich – gestützt auf die
jeweiligen Bedürfnisse – geregelt. Alle Versiche-
rer sind zudem dafür verantwortlich, dass keine
besonders schützenswerten Personendaten an
unberechtigte Dritte gelangen. Sie schulen die
Mitarbeitenden entsprechend und treffen die
notwendigen organisatorischen und techni-
schen Vorkehrungen. 

Fazit

Die Weitergabe von medizinischen Daten an die
Versicherer ist immer dann rechtmässig, wenn
eine Einwilligung der betroffenen Person oder
eine Rechtfertigung durch Gesetz vorliegt, wie
dies im UVG und im KVG der Fall ist. Die Versi-
cherer dürfen lediglich jene Daten bearbeiten,
die sie für die Erfüllung ihrer Aufgabe benötigen.
Offensichtlich irrelevante Informationen muss
der Arzt daher nicht weiterleiten. Ausserdem
kann er besonders heikle Daten dem Vertrau-
ensarzt der KVG-Versicherer und in Ausnahme-
fällen auch dem «medizinischen Dienst» der
Privatversicherer zustellen. Die Datenbearbei-
tung durch die Versicherer unterliegt ebenfalls
strengen datenschutzrechtlichen Kriterien.
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